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3.   Zuwendungsempfänger 

Zuwendungen können Teilnehmergemeinschaften, den Verbänden für Ländliche Entwicklung, dem 
Landesverband für Ländliche Entwicklung Bayern, Kommunen, einzelnen Beteiligten und sonstigen 
geeigneten Trägern sowie den Tauschpartnern im Freiwilligen Landtausch und im Freiwilligen 
Nutzungstausch gewährt werden.


